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AUS DER VERWALTUNG DER STADT WIEN / BEILAGE DES . N S G . WIEN

h t i.*AUSGt GEBEN VOM GA U PR E SS E AMT IN VERBIN DÜNG MIT DEM BÜRGE R M EI STE RAMT- NACHRICHTENSTELLE D STADT WIEN

v r w i m1 WÖRTLICH F •“) K DEN GESAMTINHALT - GÄÜ AMTS LEITER . H E L AA U T H PETERSEN

HuU , WÖRTLICHE R SCHRIFTLEITER - HANS MÜCKE , IW / WlEN . l RATHAUS / RUP A2 fl " 500 ■KLAPPEN Qu 2 265 069 -

Für den Inhalt verantwortlich : Adolf Reichert

Folge 31 . Wien , 11 » Februar 1942«
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Überreichung von Ehrenbriefen an verdienstvolle Turner *

In Anerkennung ihrer Verdien,ste um die Verbreitung der deutschen Leibßu
Übung und in Würdigung ihrer langjährigen und erfolgreichen Mitarbeit an
den Zielen des ‘

.lationalsozialistischen Reichsbundes für Leibesübungen übe
reichte heute ( 11 » Februar ) St ad trat SA ~Brigadefu .hr er Ko sich in seiner Br -
genschaft als Gausportführer im Gobelinsaal des Rathauses fünf " alten
Herren " des Ersten Wiener Turnvereins den ihnen vOM 'LGationalsozialisti¬
schen Reichsbund für Leibesübungen " verliehenen Ehrenbrief 0 Es waren die c
der 72jährige Klemens Scheibler sowie die im Alter von 62 bis 71 Jahren
stellenden Turner Ing . Karl Rohrhofer , Hubert Exerberger ? Frans Stoß und
Emil Goebel . . .• l adtrat Ko2 ich verwies in seiner Ansprache auf die grund
legende Wandlung , die mit dem nationalsozialistischen Umbruch in der Wert¬
schätzung der Leibesübungen für die Volksgemeinschaft ' eingetreten ist , und
dankte den Ausgezeichneten für das hervorragende Vorbild , das sie durch
ihre jahrzehntelange turnerische Betätigung der deutschen Jugend als de
Trägerin des Gedankens des ewigen Deutschland gegeben haben.

> escj .fitlicm1 eremiachujig bei der Lohnsuimaenstouer .
J
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" b « adtteuacerer hat zur Erzielung einer Arbeitsersparnis zugelae-sen , daß die Unternehmer , deren lohnsumme 2CCC SK im Monat nicht über¬
steigt , die Uehnsummeneteuer statt allmonatlich bis auf weiteres bloß
vierteljährlich , und zwar jeweils bis zum 15 . April , 15 . Juni , 15 . Okto¬ber und 15 . Jänner für die vorhergehenden drei Monate abrechnen und zahlenkönnen , Me
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